
 
Erste Satzung der Stadt Cuxhaven vom 04.12.2025 

 
zur Änderung der Satzung  

 
zur Festlegung von Schulbezirken vom 12. März 2015 

 
 
 
 

Aufgrund des § 63 Absatz 2 des Niedersächsischen Schulgesetzes in der Fassung 
vom 3. März 1998 (Nds. GVBl. Seite 137), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 25. Juni 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 51), und des § 10 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. Seite 576), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBl. Nr.3), 
hat der Rat der Stadt Cuxhaven am 4. Dezember 2025 diese Änderungssatzung be-
schlossen: 
 
 

Artikel I  
Änderung der Schulbezirksgrenzen 

 
Die Schulbezirksgrenze zwischen der Döser Schule und der Gorch-Fock-Schule 
wird nach Osten hin verändert. Der Plan, der Bestandteil von § 1 der Satzung zur 
Festlegung von Schulbezirken vom 12. März 2015 ist, wird entsprechend geän-
dert. Die geänderte Fassung ist Bestandteil dieser Änderungssatzung und kann 
bei der Stadt Cuxhaven eingesehen werden. 

 

 
Artikel 2 

 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft.  

 
 
 

 
 
Cuxhaven, den 04.12.2025 
 

 
 
 
 

(L.S.) 

 
 
 

In Vertretung 
Itjen 

Erster Stadtrat 
 




